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Editorial

Durand André | Gemeinderat
Liebe Einwohner*innen

Der Winter ist die stillste Zeit des Jahres.

In der Natur zieht sich alles zurlck, nicht aus Schwa-

che, sondern um Kraft zu sammeln. Unter gefrorener
Erde ruht bereits das Leben, das bald wieder zu bli-

hen beginnt. Auch wir sind Teil dieses Rhythmus.

Wenn schwere Ereignisse, politische Erschutterungen
und Katastrophen nah und fern, den Jahresanfang
beschweren - wie die Geschehnisse in Crans-Mon-
tana, das Zugunglick in Spanien oder eine Weltlage,
die sich vielerorts verunsichernd anfuhlt - erinnert uns
der Winter daran, innezuhalten statt zu erstarren. Es
gilt, einen Moment still zu werden, an die Opfer und
ihre Angehdrigen zu denken und Mitgefthl Raum zu
geben.

Nicht alles muss jetzt geldst werden.
Die Ruhe dieser Wochen nahrt etwas Tieferes: Vertrau-

en, Regeneration und leise Zuversicht. Denn das Licht
kehrt zurlick - und mit ihm die Kraft neu zu wachsen.
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Behorden und Verwaltung

Mitteilungsblatt
«Biglebach» -
Korrigendum Editorial
Januar 2026

Im Biglebach 01/2026 wurde falschlicherweise nicht
das vollstandige Editorial von Urs Schweizer abge-
druckt resp. Gbernommen. Der erste Abschnitt mit
den Neujahrswinschen war in der gedruckten Ausga-
be nicht enthalten.

Gerne drucken wir daher dieses nachfolgend noch
vollstandig ab.

Das Redaktionsteam entschuldigt sich flr den unter-
laufenen Fehler.

Redaktionsteam «Biglebach»

Herzliche Neujahrswiinsche fiir 2026
Geschatzte Einwohner*Innen

Im Namen des gesamten Gemeinderats Uberbringe
ich Ihnen die besten Wiinsche fir das neue Jahr 2026.
Moge das kommende Jahr Ihnen und lhren Familien
Gesundheit, Glick und Zufriedenheit bringen.

Das vergangene Jahr hat uns als Gemeinde vor zahl-
reiche Herausforderungen gestellt. Steigende Kosten
in den Bereichen Soziales, Bildung und Infrastruktur
sowie wirtschaftliche Unsicherheiten und enge kan-
tonale Vorgaben haben unseren Handlungsspielraum
eingeschrankt.

FUr den Gemeinderat geht es pausenlos weiter. Auch
im neuen Jahr stehen wir vor wichtigen Entscheidun-
gen. Bereits am 12. Februar 2026 wird der Gemeinde-
rat die Budgetphase fiir das Jahr 2027 einleiten.

Es ist unser Ziel, mit verantwortungsvoller Finanz-
planung und geeigneten Massnahmen die finanzielle
Stabilitat unserer Gemeinde zu sichern und weiterhin
attraktive Lebensbedingungen fir alle Einwohner*In-
nen zu schaffen.

Die Sparmassnahmen mussen jedoch konsequent
weitergefuhrt werden.

Ich danke Ihnen fir Ihr Vertrauen, lhre Unterstltzung
und Ihr Engagement fur unsere Gemeinschaft. Las-
sen Sie uns gemeinsam mit Zuversicht, Tatkraft und
gegenseitigem Respekt ins neue Jahr starten. Nur ge-
meinsam konnen wir die Herausforderungen meistern
und unsere Gemeinde weiterhin lebenswert gestalten.

Urs Schweizer | Gemeindeprdsident

Gewadsser — Biglebach
— Instandstellungs-
projekt Biglebach
Aueli

Durch starke Regenfalle im Dezember 2023 ist ein Teil
der Bachmauer des Biglebachs im Aueli eingesttirzt.
Die Mauer konnte als Sofortmassnahme wiederaufge-
richtet werden, damit das Wasser die Boschung nicht
noch mehr unterspulen kann. Die Erstellung einer
gleichen Mauer ist nicht mehr bewilligungsfahig. Des-
halb wurde ein Instandstellungsprojekt auf einem Pe-
rimeter von 50m in Zusammenarbeit mit dem Ober-
ingenieurkreis Il des Kantons Bern, dem Ingenieurbiro
c+s ingenieure ag und den betroffenen Fachstellen
erarbeitet. Den betroffenen Grundeigentimer*innen
wurde das Projekt vor Ort vorgestellt. Das Projekt ist
nun soweit, dass es offentlich aufliegt (siehe separate
Publikation). Nach Ablauf der Einsprachefrist wird das
Verfahren / Projekt weitergefthrt.

Der Zeitpunkt der Ausfihrung ist noch nicht bekannt.
Die Anwohnenden des Aueliwegs und Mihlest(tzlis
werden direkt informiert, sobald der Ausfiihrungszeit-
punkt bekannt ist.

Infrastrukturkommission Biglen
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Offentliche Auflage
Wasserbaugesuch

(kommunales Wasserbaubewilligungsverfahren)

Die Gemeindeverwaltung Biglen legt gestitzt auf Art.
30 ff. des Wasserbaugesetzes vom 14. Februar

1989 (WBG) das Wasserbaugesuch (kommunales Was-
serbaubewilligungsverfahren) flr das untenstehende
Vorhaben auf. Einsprachen und Rechtsverwahrungen
sind innert der Auflagedauer schriftlich und
begriindet bei der Auflagestelle einzureichen.

Gemeinde: Biglen

Wasserbautrager: Gemeindeverwaltung Biglen
Gewadsser: Arnibach / Biglebach (1295)

Ort: Parzellen 117,128, 721

Koordinaten: 2'615'558 / 1'197'791

Vorhaben: ISP Biglebach, Biglen Aueli

Beanspruchte Ausnahmen:
Gewasserschutzbewilligung Abwasserbeseitigung
(Art. 7 GschG, Art. 11 KGSchG)

Bauten und Anlagen im Gewasserraum (Art. 48
WBG)

Fischereirechtliche Bewilligung (Art. 8 - 10 BGF
Bauten und Anlagen in der Uferschutzzone (Art. 5
SFG)

Eingriffe in die Ufervegetation (Art. 22 Abs. 2 NHG)
Bauen ausserhalb der Bauzone Art. 24 RPG i.V.m.
Art. 5 WGB Art. 30 Abs. 3 WBG

Schutzgebiete/-objekte: Gewasserschutzbereich UB,
Gewadsserraum nach GschG

Auflage- und Einsprachefrist: 21.01.2026 bis 23.02.2026
Auflage- und Einsprachestelle: Gemeindeverwaltung
Biglen

Aussteckung: Das Vorhaben ist im Gelande gemass
Situationsplan ausgesteckt.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind innert der
Auflage- und Einsprachefrist schriftlich und mit
Begriindung der Einsprachestelle einzureichen.
Einspracheberechtigt sind Grundeigentimerinnen
und Grundeigentlimer oder andere Personen, die ein
schutzwurdiges Interesse haben (Art. 24 WBG). Das
gleiche Recht kommt den nach der Bundes- oder
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nach der Baugesetzgebung befugten Organisationen
und Behorden zu.

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfdltigten und
weitgehend identischen Einsprachen ist anzugeben,
wer befugt ist, die Einsprechergruppe rechtsverbind-
lich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Oberingenieurkreis I
Tiefbauamt des Kantons Bern

Raumordnung -
Ortsplanung -
Ortsplanungsrevision
2021+

Offentliche Planauflage und Waldfeststellungs-
verfahren nach Art. 10 Abs. 2 des Bundesgesetzes
vom 04.10.1991 uiber den Wald (WaG)

Der Gemeinderat bringt gestitzt auf Art. 60 des
kantonalen Baugesetzes vom 9. Juni 1985 (BauG) die
Revision der Ortsplanung 2021+ sowie die Waldfest-
stellung gemadss Art. 4 des kantonalen Waldgesetzes
(KWaG) vom 5. Mai 1997 und Art. 2 der kantonalen
Waldverord-nung (KWaV) vom 29. Oktober 1997 zur
offentlichen Auflage.

Die Akten liegen wahrend 30 Tagen, das heisst vom
27. Februar 2026 bis 30. Mdrz 2026 in der Gemeinde-
schreiberei Biglen, Hohle 19, 3507 Biglen, 6ffentlich
auf. Die Unterlagen sind zusatzlich auf der Website der
Gemeinde Biglen unter www.biglen.ch verflgbar.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind inner-
halb der Auflagefrist schriftlich und begrtindet bei der
Gemeindeverwaltung Biglen, Hohle 19, 3507 Biglen,
einzureichen.

Die Einigungsverhandlungen finden im Zeitraum vom
30. April 2026 sowie 4. bis 7. Mai 2026 statt.

Gemeinderat Biglen



Behorden und Verwaltung

Raumordnung -
Ortsplanung -
Ortsplanungsrevision
2021+

Informationsveranstaltung und o6ffentliche Aufla-
ge sowie Planungsmehrwertabgabe

Worum geht es bei der Ortsplanungsrevision und
was sind die Ziele der Planung?

Anfang 2021 startete die Gemeinde Biglen das Projekt
«Qrtsplanungsrevision», welches im Kern die Uber-
arbeitung der baurechtlichen Grundordnung (Baureg-
lement, Zonenplan) beinhaltet.

Fiir die eiligen Leser*innen

Anfang 2021 startete die Gemeinde Biglen mit der
«Ortsplanungsrevision», welche im Kern die Uberar-
beitung von Baureglement und Zonenplan sowie die
Umsetzung Ubergeordneter Vorgaben von Bund und
Kanton beinhaltet. Die Ortsplanungsrevision (OPR) hat
zum Ziel, die kommunale Entwicklung der kommen-
den Jahre aktiv zu steuern. Ein zentraler Bestandteil
des Planungsprozesses war der enge Einbezug der
Bevolkerung, welche in Workshops, Mitwirkungsver-
fahren und Informationsanldssen ihre Anliegen und
Ideen einbringen konnte. Fragen zum Wachstum, der
baulichen Entwicklung, zum Schutz der Landschaft,
zur Nachhaltigkeit und weitere Themen wurden im
Prozess mit der Bevolkerung, der Verwaltung und Poli-
tik intensiv diskutiert.

Aus dem intensiven Dialog entstand das Raumliche
Entwicklungskonzept (REK), das die langfristige Ent-
wicklungsrichtung von Biglen bis Gber das Jahr 2040
hinaus festlegt und als Grundlage fur die Uberarbei-
tung der baurechtlichen Grundordnung dient: Biglen
will sich als lebendiges, modernes Wohn- und Gewer-
bedorf weiterentwickeln, moderat wachsen (2'100
Einwohner*innen (EW) bis 2040, heute sind es 1'850
EW) und dabei den dérflichen Charakter, die hohe Le-
bensqualitdt sowie die wertvolle Landschaft erhalten.

Die Ortsplanungsrevision erfolgt in der Regel etwa alle
15 Jahre und hat zum Ziel, die kommunale Entwick-
lung der kommenden Jahre aktiv zu steuern. Im Rah-
men der Revision werden zentrale Fragen zu Wachs-
tum und baulicher Entwicklung, zum Schutz der
Landschaft, zur Nachhaltigkeit und weitere Themen
diskutiert. DarUber hinaus sind die Ubergeordneten
Vorgaben von Bund, Kanton und Region, insbeson-
dere des Raumplanungsgesetzes und des kantonalen
Richtplans umzusetzen.

In einem ersten Schritt haben sich der Gemeinderat
und die Ortsplanungskommission unter Einbezug der
Bevolkerung intensiv Gedanken Uber die langfristige
Entwicklung der Gemeinde Biglen gemacht. Der enge
Einbezug der Bevolkerung mittels Bevolkerungswork-
shops, Mitwirkungsverfahren und Informationsanldsse
war ein wichtiger Bestandteil, um zu gewahrleisten,
dass die Ortsplanung breit abgestttzt und die Ent-
wicklungsrichtung im Sinne moglichst vieler Beteilig-

Im Mittelpunkt stehen eine nachhaltige Entwicklung,
ein sorgfaltiger Umgang mit Boden und Ressourcen
sowie eine ausgewogene Balance zwischen Wohnen,
Arbeiten, Natur und Landwirtschaft.

Aufgrund der Ubergeordneten Vorgaben war zum
Start der OPR klar, dass Biglen keine grosseren Neu-
einzonungen vornehmen kann. Es hat sich gezeigt,
dass es in den bestehenden Bauzonen maoglich ist, das
angestrebte moderate Wachstum zu erreichen. Ein
wichtiger Grundsatz der Revision ist daher der Verzicht
auf die Einzonung von neuem Bauland. Stattdessen
setzt die Gemeinde konsequent auf Innenentwick-
lung: Bestehende Bauzonen sollen besser genutzt,
Entwicklungsgebiete aktiviert und das Dorfzentrum
gestarkt werden. Die Qualitaten der Grinflachen,
Landschaftskammern und des historisch wertvollen
Ortskerns werden gesichert.

Mit der Ortsplanungsrevision schafft Biglen die pla-
nerischen Voraussetzungen fiir ein moderates, gut
vertragliches Bevolkerungswachstum, das von den
vorhandenen Infrastrukturen absorbiert werden kann.
Die offentliche Auflage und der Beschluss an der Ge-
meindeversammlung bilden die nachsten wichtigen
Schritte, bevor die neue Ortsplanung — bei einem
positiven Gemeindeversammlungsbeschluss — voraus-
sichtlich Ende 2026 oder Anfang 2027 in Kraft tritt.
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ten ist. Daraus entstand ein Rdumliches Entwicklungs-
konzept (REK), welches die raumliche Entwicklung der
Gemeinde langfristig definiert (Zeithorizont 2040+).
Das REK bildete die Basis fUr die nachfolgende Erarbei-
tung der baurechtlichen Grundordnunag.

In einem zweiten Schritt wurde ab Anfang 2022 die
baurechtliche Grundordnung Uberarbeitet. Diese
regelt, wo und wie in der Gemeinde Biglen gebaut
werden darf. Sie ist fir alle Grundeigentimer*innen
allgemeinverbindlich. Uber Anderungen der baurecht-
lichen Grundordnung, die das offentliche Interesse
betreffen, befindet die Gemeindeversammlung.

Welche kantonalen Vorgaben waren massgebend?

Der kantonale Richtplan des Kantons Bern teilt jede
Gemeinde in einen Raumtyp ein. Gemass Massnah-
menblatt MB C_02 des kantonalen Richtplans befin-
det sich Biglen im Raumtyp "Zentrumsnahe landliche
Gebiete" (ZE). Auf Basis des Raumtyps und des prog-
nostizierten Bevolkerungswachstums hat der Kanton
Bern der Gemeinde Biglen einen theoretischen Wohn-
baulandbedarf von 2.4 ha zugewiesen, der maximal
fur Wohnzwecke (Wohn-, Misch- und Kernzonen) ein-
gezont werden kann. Davon abzuziehen sind jedoch
die untberbauten Bauzonen, welche beim Start der
OPR 2.2 ha betragen haben. Somit blieb beim Start
der OPR ein tatsachlicher Wohnbaulandbedarf von 0.2
ha (2'000 m2), der im Rahmen der vorliegenden Orts-
planungsrevision eingezont werden kann.

Wie hat sich Biglen in den letzten 15 Jahren ent-
wickelt?

Ein Blick auf die vergangene Bevolkerungsentwick-
lung der Gemeinde Biglen zeigt, dass die Bevolkerung
zwischen 2010 und 2025 um rund 125 Personen
gewachsen ist. In dieser Zeit kamen 120 Wohnungen
dazu. Das heisst, auf eine neu erstellte Wohnung kam
in den vergangenen 15 Jahren eine zusatzliche Per-
son. Auffallig ist das Wachstum zwischen 2016 und
2021, welches insbesondere aufgrund der Bautatig-
keit im Bereich der "Arnistrasse" zustande kam. Die
Haushaltsgrosse sank in den letzten 15 Jahren und die
Wohnflache pro Kopf stieg. Solange diese Entwick-
lung anhalt, schrumpft die Bevdlkerung von Biglen,
wenn keine neuen Wohnungen entstehen. Im Sinne
einer 6kologisch und 6konomisch nachhaltigen Ent-
wicklung (Landverbrauch pro Kopf/Kulturlandschutz,

biglebach

Steuersubstrat im Verhaltnis zur Bauzonenflache,
Infrastrukturmeter pro Kopf etc.) ist es das erklarte Ziel
der Gemeinde Biglen, dieser Entwicklung entgegen-
zuwirken.

Bevolkerungsentwicklung 2010-2025
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Der Anteil an Personen im Rentenalter ist in den
letzten 15 Jahren um ca. 5 % auf einen Gesamtanteil
von 22.5 % gestiegen und ist zunehmend. Der Anteil
an Personen unter 19 Jahren ist daftr deutlich ge-
sunken. Die Alterspyramide zeigt auf, dass die Baby-
boomer-Generation aus den 60er-Jahren vor kurzem
pensioniert wurde oder noch kurz vor der Pensionie-
rung steht. Das zunehmende Alter der Bevolkerung ist
somit auch in der Gemeinde Biglen ein Thema, dem
es Aufmerksamkeit zu schenken gilt.
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Behorden und Verwaltung

Fiir was steht Biglen? Welche Richtung gibt das
Raumliche Entwicklungskonzept vor?

Biglen ist ein ruhiges, landlich gepragtes Dorf von
Uberschaubarer Grosse im Dreieck der Stadte Thun,
Bern und Burgdorf. Umgeben von der typischen em-
mentaler Hlgellandschaft sind die Wege fur die Nah-
erholung inner- und ausserhalb des Siedlungsgebiets
sehr kurz. Mit insgesamt 120 Betrieben verflgt Biglen
Uber eine fUr die Grosse der Gemeinde einzigartige
Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsstruktur. Alle
Guter des taglichen Bedarfs sind in Gehdistanz im
Zentrum zu finden. Die Gemeinde bietet Familien an
zwei Standorten das komplette Bildungsangebot an.
Der auf einer Higelkuppe liegende, gut einsehbare
historische Ortskern mit zahlreichen schitzenswer-
ten Gebduden ist von hoher baulicher Qualitat und
identitatsstiftend. Das sportliche und kulturelle Leben
der Bevolkerung wird durch die zahlreichen Vereine
bereichert.

Basierend auf der sorgfdltigen Analyse entstand die
Strategie «lebendiges und modernes Wohn- und Ge-
werbedorf». Die Strategie steht fur eine ausgeglichene
Entwicklung zwischen Wohnen, Gewerbe und Land-
schaft. Biglen will ein Dorf bleiben und strebt daher
ein moderates, vertragliches Wachstum (5 — 15%, ca.
2'100 Einwohner*innen bis 2040) in Zusammenhang
mit dem Erhalt der Gewerbe und Férderung von
Kleingewerben sowie der Bewahrung wichtiger Land-
schaftskammern und griiner Lungen innerhalb des
Dorfes an.

Basierend auf den vorhandenen Qualitaten wurden
neun Entwicklungsgrundsatze definiert, welche im
Bericht zum raumlichen Entwicklungskonzept naher
umschrieben sind. Diese beinhalten Grundsatze wie
«Entwicklungsgebiete aktivieren», «Zentrumsentwick-
lung aktiv fordern, «Griine Lungen erhalten» oder
«Nachhaltige Energie und Entwicklung fordern».

Im Rahmen der Erarbeitung des Raumlichen Ent-
wicklungskonzepts wurden die baulichen Reserven
und die Potenziale im bestehenden Siedlungsgebiet
analysiert. Basierend auf dieser Analyse ist von 2020
bis 2035 mit ca. +100 Wohneinheiten und +150 - 200
Einwohner*innen zu rechnen, was einem Bevolke-
rungswachstum von Total ca. 5- 10 % (0.33 - 0.66 %
pro Jahr) entspricht. Zwischen 2010 und 2025 wuchs
die Gemeinde Biglen um rund 120 Wohneinheiten
und im Mittel pro Jahr um 0.48 %, womit das kunftige,

erwartete Wachstum in etwa dem entspricht, was in
den vergangenen 15 Jahren stattgefunden hat.

Von der erwarteten Bevolkerungszunahme ist ca. die
Halfte auf Entwicklungen zuriickzufihren, die bereits
mit der heutigen baurechtlichen Grundordnung mog-
lich sind (+50 Wohneinheiten und +50 - 100 Einwoh-
ner*innen, Bevolkerungswachstum von ca. 2.5 - 5 %).
Die andere Halfte der Kapazitat wird mit der Ortspla-
nungsrevision geschaffen (Um- und Aufzonungen).

Standige Bevolkerung total Szenario Mittel
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Abklarungen haben ergeben, dass dieses kinftige
Bevolkerungswachstum zu keinen sprungfixen Kos-
ten bei den Infrastrukturen (Wasser, Abwasser, Strom,
Schulraum) fuhrt.

Was wird mit der Ortsplanungsrevision neu
geregelt?

Basierend auf der im rdumlichen Entwicklungskonzept
erarbeiteten Strategie will die Gemeinde Biglen in der
laufenden Ortsplanungsrevision kein neues, untiber-
bautes Bauland einzonen. So liegt der Fokus auf der
Nachhaltigkeit, der Stetigkeit und auf der Qualitat der
weiteren Entwicklung. Dies beinhaltet insbesonde-

re die Forderung der Innenentwicklung und damit
verbunden den Schutz des Kulturlandes und der
wertvollen Fruchtfolgeflachen. Aufbauend auf diesen
Grundsdtzen wurde das gesamte Gemeindegebiet
Uberpruft. Es wurden Entwicklungsgebiete eruiert,
mit dem Ziel diese zu aktivieren. Die Zentrumsent-
wicklung soll gefoérdert werden, die Siedlungsgrenzen
langfristig gesichert werden. Die wertvollen Grin-
flachen im bestehenden Siedlungsgebiet von Biglen
werden langfristig gesichert. Mit dem historischen
Kern gilt es auch kinftig sorgsam umzugehen. Dieser
soll nur sanft entwickelt werden. Die wertvollen Land-
schaftskammern, welche das Siedlungsgebiet umge-
ben, gilt es zu wahren. Zur Férderung der Siedlungs-

8 biglebach
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entwicklung nach innen wurden die baupolizeilichen
Masse (Grenzabstande, Hohen der Gebdude etc))
Uberpruft und angepasst. Weiter wurden Aufzonun-
gen und Einzonungen von bereits bebauten Flachen
vorgenommen. Alle vorgenommenen Planungsmass-
nahmen werden im begleitenden Erlduterungsbericht
nach Art. 47 Raumplanungsverordnung umfassend
beschrieben.

Ebenfalls Gberprift und aktualisiert wurde das Land-
schaftsinventar. Die wertvollsten Landschaftselemen-
te, Einzelobjekte und Gebiete werden im Zonenplan
Siedlung und Landschaft wie bisher grundeigentt-
merverbindlich geschtzt. Vereinzelt kam es zu Ab-
gangen (z.B. Einzelbaumen) oder Neuaufnahmen.

Wo steht die Planung jetzt?

Nach erfolgter Mitwirkung im Jahr 2022 und 2023
sowie zweifacher Vorprifung der Planung durch das
Amt fir Gemeinden und Raumordnung in der Zeit-
spanne von November 2023 bis September 2025 wird
die Ortsplanungsrevision diesen Frihling 2026 offent-
lich aufgelegt. Nach der 6ffentlichen Auflage wird die
Planung der Bevolkerung an der Gemeindeversamm-
lung vom 16. Juni 2026 zum Beschluss vorgelegt.
Nach Ablauf der 30-tdgigen Beschwerdefrist wird die
Ortsplanungsrevision beim Kanton Bern zur Genehmi-
gung eingereicht. ks wird Stand heute damit gerech-
net, dass die neue baurechtliche Grundordnung Ende
2026/Anfang 2027 in Kraft tritt.

Worum geht es bei der Mehrwertabgabe?

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision 20214+ muss
nach der heutigen reglementarischen Grundlage
des Kantons Bern fur alle Grundstlcke, welche durch
die Mehrwertabgabe einen Mehrwert erfahren, der
Planungsmehrwert berechnet und basierend dar-
auf die Mehrwertabgabe erhoben werden. Von der
Mehrwertabgabe betroffen sind nur wenige Eigen-
tUmer*innen. Dies betrifft neben den Grundstlcken,
welche neu eingezont oder umgezont werden auch
diejenigen, welche aufgezont werden.

Von der Mehrwertabgabe betroffene Grundeigen-
timer*innen werden von der Gemeinde separat Uber
die zu erwartende Mehrwertabgabe informiert und
mit weiteren Informationen bedient. Fir Betroffene
und Interessierte wird auf der Homepage der Gemein-
de Biglen ab der offentlichen Auflage eine Broschire
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aufgeschaltet, welche weiterflihrende Informationen
zur Mehrwertabgabe beinhaltet.

Informationen zur offentlichen Auflage

Als ndchster Schritt erfolgt die 6ffentliche Auflage. Der
Gemeinderat von Biglen bringt gestitzt auf Artikel

60 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 die «Ortspla-
nungsrevision» (bestehend aus den grundeigentu-
merverbindlichen Planungsinstrumenten Zonenplan
,Siedlung und Landschaft» und dem Baureglement)
zur offentlichen Auflage. Die Akten mit ausfUhrlichen
Erlduterungen liegen vom 27. Februar 2026 bis 30.
Marz 2026 in der Gemeindeverwaltung Biglen auf. Sie
sind ebenfalls online aufgeschaltet.

Einsprachebefugnis: Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und
begrindet bei der Gemeinde Biglen einzureichen.
Zur Einsprache gegen grundeigentimerverbindliche
Plane und Vorschriften befugt, sind Personen, wel-
che durch die Ortsplanung unmittelbar in eigenen
schutzwuUrdigen Interessen betroffen sind sowie die
Behorden der Gemeinden und Organe von Gemein-
deverbindungen. Die Einsprachebefugnis von priva-
ten Organisationen richtet sich nach Artikel 35a und
Artikel 35c Abssatz 3 BauG. In Kollektiveinsprachen
oder vervielfaltigten oder weitgehend identischen
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt ist, die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG). Der kommunale Richtplan, bestehend aus Text
und Plan, ist behorden- und nicht grundeigentimer-
verbindlich. Einsprachen gegen den Richtplan kdnnen
somit keine gemacht werden.

Einsprachefrist: Einsprachen und Ausserungen sind
innerhalb der Auflagefrist schriftlich an die Gemeinde-
verwaltung Biglen, Hohle 19, 3507 Biglen, zu richten.
Eine Einsprache muss einen Antrag und eine Begrtin-
dung enthalten.

Bei Fragen zur Ortsplanungsrevision stehen Ihnen
Martin Bieri, Projekte und Planung sowie Marlene
Schwarz, Gemeindeschreiberin, sehr gerne zur Ver-
flgung. Auf Anfrage bietet die Gemeinde Sprech-
stunden auf der Gemeindeverwaltung an, in welchen
Vertreter*innen der Gemeinde, nach telefonischer
Voranmeldung, fir Auskinfte zur Verfigung stehen.



Behorden und Verwaltung

Weiteres Vorgehen

Die Informationsveranstaltung findet am
Dienstag, 17. Februar 2026, 20.00 Uhr,
Turnhalle Feltschen,

Feltschenweg 4, 3507 Biglen, statt.

Es sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Der Beschluss durch die Bevolkerung ist an der Ge-
meindeversammlung am 16. Juni 2026 vorgesehen,
so dass die neue Ortsplanung nach der Genehmigung
durch den Kanton ab Winter 2026 rechtsguiltig sein
sollte.

Gemeinderat Biglen

Personal Gemeinde-

verwaltung | Neue
Sachbearbeiterin

Ende April 2026 wird Nicole Marte, Finanzverwalte-
rin, pensioniert. Die Nachfolgeregelung konnte mit
Daniela Buhler, Finanzverwalterin-Stv., bereits frih-
zeitig sichergestellt werden. Daniela Buhler bringt die
notwendigen Weiterbildungen und einen grossen
Erfahrungsrucksack mit.

Der Gemeinderat hat sich daher im Herbst 2025 mit
der Neubesetzung der Stelle Sachbearbeiter*in Fi-
nanzverwaltung / Finanzverwalterin-Stv. auseinander-
gesetzt. Die Stelle konnte ebenfalls intern mit Sara
Jost, Sachbearbeiterin Gemeindeschreiberei / Bauver-
waltung, besetzt werden. Sie wird berufsbegleitend
die Weiterbildungen absolvieren, um die Stellvertre-
tung der Finanzverwalterin zu gegebenem Zeitpunkt
Ubernehmen zu kénnen.

Aus diesem Grund wurde die Stelle als Sachbearbei-
ter*in Bauverwaltung / Gemeindeschreiberei ausge-
schrieben (bisherige Stelle von Sara Jost). Die Stelle
konnte im Oktober 2025 mit Lara Reber neu besetzt
werden. Lara Reber bringt fundierte Erfahrung im
Bereich der Gemeindeschreiberei und der Bauver-
waltung mit und hat bereits die Weiterbildung zur
Gemeindefachfrau absolviert. Sie wird ab dem 1. Marz
2026 zum Team der Gemeindeverwaltung stossen
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und mit einem Pensum von 50 Stellenprozenten bei
uns arbeiten. Gerne stellt sich Lara Reber Ihnen mit
nachfolgendem Portrat selber vor.

Wir freuen uns, konnten wir die Nachfolgeregelungen
friihzeitig und in diesem Rahmen sicherstellen und
bestehendem Personal die Méglichkeit zur Weiterent-
wicklung bieten.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit
dem neuen und altbekannten Personal und win-
schen allen spannende Herausforderungen und viel
Freude bei den neuen Aufgaben.

Gemeinderat und Verwaltungsteam Biglen

Vorstellung
Lara Reber

Liebes Biglen

Mein Name ist Lara Reber und ic S o
im Bereich Bau- und Einwohnerkontrolle als Sachbe-
arbeiterin tatig sein.

Nach meiner Ausbildung zur Kauffrau EFZ begann

ich mein Berufsleben bei der Gemeindeverwaltung
Rubigen und war dort sechs Jahre lang hauptverant-
wortlich fur die Fremden- und Einwohnerkontrolle.
Zudem konnte ich parallel Erfahrungen im Baubereich
sammeln. Weiter habe ich den Fachausweislehrgang
Gemeindefachfrau erfolgreich absolviert.

In meiner Freizeit tanze ich Ballett, Modern und Jazz
Dance. Wenn ich nicht im Tanzstudio bin, unternehme
ich gerne etwas mit Freunden.

Im Winter darf fir mich das Skifahren nicht fehlen.

Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und
Begegnungen.

Lara Reber

biglebach



Elektrizitats-
versorgung Biglen

Stromzahler - Smart Meter Rollout

lhr neuer Smart Meter wird bald installiert.

In Biglen startet demndachst der Einbau der neuen
intelligenten Stromzahler, auch Smart Meter genannt.
Bis Ende 2027 sind die Netzbetreibenden verpflichtet,
die alten Stromzahler mit Smart Meters zu ersetzen.
Die Elektrizitatsversorgung Biglen wird daher die
Stromzahler in den kommenden zwei Jahren schritt-
weise ersetzen.

Wahrend der Installation kommt es zu einem etwa
15-mindtigen Stromunterbruch. Insgesamt dauert

ein Zahlerwechsel in der Regel nicht langer als eine
Stunde. Trennen Sie empfindliche Gerate und Anlagen
vorher vom Netz.

Der Zahlermonteur bendtigt Zugang zu lhrem Strom-
zahler und auch zu den Hauptsicherungen.

Wir melden uns bei lhnen schriftlich oder person-
lich vor Ort, sobald der Termin fiir die Installation
lhres neuen Smart Meters feststeht.

Weitere Informationen zum Thema Smart Meter fin-
den Sie auf folgender Website des Bundes:
https.//www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/
stromversorgung/stromnetze/smart-grids.ntml/

Haben Sie Fragen?
Gerne steht Ihnen die Elektrizitatsversorgung Biglen
(strom@biglen.ch /Tel. 031 701 11 33) zur Verflgung.

EVB 12597392
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l Infrastrukturkommission Biglen
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Regionales FUhrungs-
organ Worb-Bigenthal

Das RFO Worb-Bigenthal unterstttzt und koordiniert
die Hilfsmittel in einer Krisensituation in der Region. Es
stellt die Kommunikation zwischen den verschiede-
nen Einsatzstellen sicher und hilft mit, die wichtigsten
Infrastrukturen fir die Bevolkerung, zum Beispiel die
Versorgung mit Strom und Wasser aufrechtzuerhalten.

Wir suchen genau Dich
als Mitglied des RFO-Teams!

Was wir dir anbieten:
Eine verantwortungsvolle Tatigkeit in einem enga-
gierten Team
Eine strukturierte Organisation mit klar definierten
Bereichen wie Fihrungsunterstitzung, Schutz und
Betreuung, Kulturguterschutz sowie Logistik
Die Moglichkeit, aktiv zur Sicherheit und zum
Schutz der Bevolkerung beizutragen

Dein Profil:
Interesse an Krisenmanagement und Fihrung in
Notfallsituationen
Erfahrungen in den Bereichen: Medizin oder Me-
dien oder Stab oder Projekten
Teamfahigkeit und Kommunikationsstarke
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit verschiede-

nen Gemeinden und Organisationen

Der Aufwand betragt 3 Abendrapporte und 2 Tages-
Ubungen pro Jahr plus allenfalls Ernstfalleinsatze.

Melde dich mit deinen Fragen und wenn du interes-
siert bist bei Peter RothenbUhler, Chef RFO Worb-
Bigenthal, 079 423 46 89 oder bei sicherheit@worb.ch
Wir danken dir fur deine aktive Mithilfe!

Departement Sicherheit
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Pro Senectute

PRO

SENECTUTE

GEMEINSAM STARKER

Steuererkldarungsdienst

Zentralstrasse 40, Postfach 940
2501 Biel/Bienne
biel-bienne@be.prosenectute.ch
Telefon 032328 3111

Lyssachstrasse 17

3400 Burgdorf
burgdorf@be.prosenectute.ch
Telefon 034 420 16 50

Strandbadstrasse 3

3800 Interlaken
oberland@be.prosenectute.ch
Telefon 033 226 60 60

Kreuzplatz 6

3510 Konolfingen
konolfingen@be.prosenectute.ch
Telefon 031 790 00 10

Kanton Bern

be.prosenectute.ch

Biitzbergstrasse 19

4900 Langenthal
oberaargau@be.prosenectute.ch
Telefon 062 916 80 90

Hildegardstrasse 18

3097 Liebefeld
region.bern@be.prosenectute.ch
Telefon 031 359 03 03

Steinweg 26

3250 Lyss
seeland@be.prosenectute.ch
Telefon 032328 3111

Malerweg 2

3600 Thun
oberland@be.prosenectute.ch
Telefon 033 226 60 60

Folgen Sie uns:

)

Jetzt mit TWINT spenden
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Pro Senectute Kanton Bern
Telefon 031359 03 03
info@be.prosenectute.ch
be.prosenectute.ch

Spendenkonto:
CH98 0900 0000 3000 0890 6

Steuererklarungsdienst

Folgende Unterlagen sind fiir das
Ausfiillen der Steuererkldarung erforderlich:

Unterlagen der Steuerverwaltung

«  Brief Steuerverwaltung 2026 mit online-Zugangsdaten

< (ZPV-Nr, Fall-Nr. und ID-Code) -> ohne dieses Schreiben ist
ein Ausfullen der Steuererklarung nicht moglich!

- Kopie der Steuererkldarung 2024 (auch wenn durch Pro Se-
nectute ausgefullt)

«  Definitive Veranlagung 2024 (Schlussabrechnung)

Belege liber Einnahmen und Vermogen per

31.12.2025

« Rentenbescheinigungen 2025 tber AHV-, V- und SUVA-
Renten, Pensionskasse- und 3. Sdulen-Renten sowie aller
Ubrigen in- und ausldndischen Renten

« Belege iiber bezogene Ergéanzungsleistungen 2025

+ Lohnausweise 2025 aus unselbststandiger Erwerbstatig-
keit und/oder Verzeichnis der Einklnfte aus selbststandiger
Erwerbstatigkeit, Beleg Gber die Gewinnungskosten wie
OV-Abos usw.

«  Abrechnungen liber Taggelder von Krankenkassen und
Unfallversicherungen 2025, die Ihnen direkt ausbezahlt
wurden (Bescheinigungen)

« Bescheinigungen uber die Ausrichtung von Taggeldern
aus Arbeitslosenversicherung 2025

« Steuerbescheinigungen per 31.12.2025, sdmtliche Kon-
ten bei Bank-, Post- und Gbrigen Finanzinstitutionen

«  Wertschriftendepots Wertschriften Steuerverzeichnis
per 31.12.2025 oder Wertschriftenverzeichnis inkl. Nachwei-
se Uber ausbezahlte Dividenden

« Angaben zu Erbschaften, unverteilten Erbschaften, Mit-
eigentum und Schenkungen

« Originalbelege iiber Lotterie- und Totogewinne 2025

+  Weitere Vermdgenswerte im In-und Ausland wie Liegen-
schaften, Fahrzeuge, Sammlungen usw.

Belege liber Ausgaben

«  Zusammenstellung erhaltener oder bezahlter Unterhalts-
beitrage (bei Alimenten wenn moglich mit AHV-Nr. oder
Geburtsdatum der begUnstigten oder zahlenden Person)

«  Geleistete AHV-Beitrage und Beitrage in Saule 3a

« Belege der bezahlten Krankenkassen-, Renten-, Lebens-
und

« Unfallversicherungspramien fur das Jahr 2025

« Belege der selbstgetragenen Krankheitskosten im Jahr
2025: Zusammenzug der Krankheitskosten (wird von
der Krankenkasse zugestellt, sonst bitte verlangen); Belege
wie Zahnarzt, Optiker, Apotheke, Spitex, Hilfsmittel, Brillen,
Schuheinlagen, Horgerate und -batterien, Fahrdienste sowie
weitere krankheitsbedingte Mehrkosten

« Spenden und Vergabungen sowie Beitrdge an politische
Parteien und Berufsverbdnde im 2025

« Ruckkaufswerte von Lebensversicherungen

« Verzeichnis der Schulden und Darlehen per 31.12.2025
sowie der Schuldzins per 2025
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Wohneigentumsbesitzerinnen

« Beiselbstbewohnten Liegenschaften oder Stockwerk-
eigentum: Samtliche Belege Uber die Liegenschaftssteuern
und den Liegenschaftsunterhalt im Jahr 2025. Verzeichnis

der Hypotheken mit Zinsangaben per 2025.

Heimbewohnerinnen

+ Samtliche Tarifausweise 2025

+  Samtliche Heimrechnungen 2025

+ Bescheinigung Langzeitpflegeversicherung, falls Versi-

cherung abgeschlossen

Kosten: Die Kosten (siehe beiliegende Tariftabelle) werden Ihnen
in Rechnung gestellt.

Haftung: Haftanspriche fur Schaden, die aus der Erbringung
dieser Dienstleistung entstehen, sind ausgeschlossen, wenn die
gesetzlichen Vorschriften eingehalten wurden und keine grob-
fahrldssigen Fehler vorliegen.

Personen mit Beistandschaften: Bitte wenden Sie sich vorgan-
gig an Ihren Beistand.

Vorbehalt: Bei komplexen Féllen kann Pro Senectute den Auf-
trag ablehnen.

Tarife inkl. MWST

Die Tarife fur das Ausfillen und die Beratung sind
abhangig vom Reinvermdgen. Die Kosten werden
lhnen in Rechnung gestellt.

Stufe Pauschaltarife Reinvermégen
CHF CHF

1 50 bis 25’000

2 75 25'001- 50000
3 120 50’001 - 100'000
4 150 100001 - 200’000
5 175 200’001 - 300000
6 200 300’001 - 400000
7 230 400'001 - 500000
8 250 500’001 - 600’000
9 270 600’001 - 700000
10 300 700001 - 800000
11 330 800’001 - 900000
12 400 900’001 - 999999
13 500 Uber 1 Mio.

Wegpauschale bei Haus- / Heimbesuchen CHF 10
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Schule

Papiersammlung
5. Marz 2026

Am Donnerstag, 5. Mdrz 2026 sammeln wir mit den
7. bis 9. Kldsslern ab 8 Uhr Altpapier.

Unsere Schulsammlungen sind reine Papiersammlun-
gen. Die Schulerinnen und Schuler sind angewiesen,
keinen Karton mitzunehmen.

Die Perlen Papier AG holt das gesammelte Papier ab
und verarbeitet es weiter zu Zeitungsdruckpapier.
Wir danken allen, die ihr Altpapier rechtzeitig und
gebiindelt an einem gut sichtbaren, zuganglichen
Ort bereitstellen!

Sollte das Papier bis um 11 Uhr nicht abgeholt sein,
melden Sie dies bitte unter der Nummer 079 103 99
63 (Schulleitung).

Herzlichen Dank!
Schule Biglen

Karton kann am ersten und dritten Dienstag im Monat
zwischen 16.30 und 17.30 Uhr zum Sammelcontainer am
Pfarrhausweg gebracht werden.
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Energiegruppe Biglen

Zahne putzen im
Sparmodus

Behorden und Verwaltung

Friedhofanlage Biglen
Aufhebung von Grabern im Sommer 2026

Liebe Leser*innen

Tipp:
Wasser nur zum Ausspiilen aufdrehen. Alles ande-
re ist ein Wellnessbad fiir den Abfluss.

Fakten:

Hahn offen: 18 Liter in 3 Minuten. Hahn zu: fast alles
gespart, das reicht fiir viele Kannen Tee im kalten
Februar.

Bild Energiegruppe — Zdhne putzen im Sparmodus
Basisbild generiert mit DALL-E (OpenAl, 2025). Nachbearbeitung
und Anpassung durch F.B erstellt am 11.08.2025
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Der Gemeinderat hat beschlossen, folgende Graber
im Sommer 2026 aufzuheben:

Erwachsenengraber 1991 (Rosa Liithi) bis 1997
(Gottlieb Habegger)

Die betroffenen Angehdérigen werden aufgefordert,
die Grabmaler und Pflanzen bis spatestens Ende Mai
2026 zu entfernen, sofern sie darauf Anspruch erhe-
ben. Nach dieser Frist hat die Gemeinde das Recht,
Uber die Grabmaler zu verfligen und die Raumung
ohne Entschadigung an die Eigentimer*innen vorzu-
nehmen.

Die Raumung durch den Friedhofgartner erfolgt vor-
aussichtlich ab Mitte Juni / Juli 2026.

Die Angehdrigen von Verstorbenen werden— soweit
die Adressen bekannt sind — noch personlich be-
nachrichtigt.

Am Samstag, 6. Juni 2026 um 10.00 Uhr findet auf
dem Friedhof erstmals eine kleine Gedenkfeier zur
Aufhebung des Grabfeldes mit Pfarrerin Carmen Stark
statt.

Zu diesem Abschiednehmen sind alle eingeladen,
welche die Graber nochmals besuchen mochten.

Gemeinderat Biglen
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Offentliche Sicherheit
Notfalltreffpunkte und
Notvorrat

Der Kanton Bern und weitere Kantone haben vor
einigen Jahren mit der Planung der Notfalltreffpunkte
begonnen. Die Gemeinden mussen nun die Not-
falltreffounkte entsprechend umsetzen und sind fur
deren Inbetriebnahme und den Betrieb zusténdig. Die
Notfalltreffpunkte sind die Anlaufstellen im Ereignisfall
z.B. bei einem Ausfall des Kommunikationsnetztes und
/ oder der Stromversorgung, bei Naturereignissen etc..

Die Notfalltreffpunkte kénnten zwar fUr die aktuelle Si-
tuation, je nach der weiteren Entwicklung, von Nutzen
sein, wurden aber nicht wegen der aktuellen Lage in
Angriff genommen und umgesetzt.

Beim Notfalltreffpunkt kann im Katastrophenfall bzw.
in einer Notlage, Hilfe gesucht oder auch angebo-
ten werden (Vermittlung von Hilfesuchenden und
Hilfsangeboten). Der Notfalltreffpunkt verfugt Gber
die nétigen Mittel, damit z.B. Einsatzkrafte alarmiert
werden kénnen. Je nach Ereignisfall wird Uber die
Inbetriebnahme der Notfalltreffpunkte mittels Radio,
Alertswiss (https://www.alert.swiss/) oder anderweitig
analog informiert. Zudem wird am Notfalltreffpunkt
eine grosse Fahne installiert. Je nach Ereignis erfolgt
eine punktuelle oder flichendeckende Inbetriebnah-
me von Notfalltreffounkten.

Der gemeinsame Notfalltreffpunkt der Gemein-
den Walkringen und Biglen befindet sich im
Primarschulhaus Feltschen, Feltschenweg 6, 3507
Biglen.

Bitte beachten Sie, dass jede Person grundsatzlich

fUr die Erstversorgung selber verantwortlich ist. Das
heisst, dass jeder Haushalt Uber einen Notvorrat ver-
flgen sollte. Die Gemeinden sind im Ernstfall nicht fur
die Erstversorgung zustandig. Ein Notvorrat beinhaltet
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gemass Angaben des Bundesamtes fur wirtschaftliche
Landesversorgung folgendes:

Getranke:
9 Liter Wasser (1 Sixpack) pro Person, weitere Getranke

Lebensmittel fiir rund 1 Woche:

Zum Beispiel Reis, Teigwaren, Ol, Fertiggerichte, Salz,
Zucker, Kaffee, Tee, Dorrfrichte, MUesli, Zwieback,
Schokolade, UHT-Milch, Hartkase, Trockenfleisch, Kon-
serven.

Verbrauchsgiiter:
Batteriebetriebenes Radio, Taschenlampe, Ersatzbatte-
rien. Kerzen, Streichholzer/Feuerzeug, Gaskocher.

Und ausserdem:

50 Hygienmasken pro Person, Desinfektionsmittel,
personliche Medikamente und regelmassig bendtigte
Hygieneartikel, etwas Bargeld, Futter flr Haustiere.

Weitere Informationen zum Notvorrat finden Sie unter
https.//www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/bereiche/
notvorrat.html.

Haben Sie Fragen zu den Notfalltreffpunkten?

Die Website www.notfalltreffpunkt.ch bietet viele
weitere Informationen und auch die Gemeindever-
waltungen Walkringen und Biglen stehen Ihnen gerne
zur Verflgung.
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Enetbachberg 79 « CH-3507 Biglen
T 0317012648 « F0317012648 « M 079 698 47 91
E stefu@spezialholzerei.com * W spezialholze

Sicherheitsholzerei = Baumpflege = Forstarbeiten = Bepflanzungen und Jungwuchspflege = Brennholzverkauf

rei.com

Behorden und Verwaltung

Energiegesetz des
Kantons Bern

Neuerungen ab dem 1. Januar 2026

Sandra Maier und Manuela Kaeser

Coiffure

WINs

Damen, Herren, Kinder
Biglen, Rohrstrasse 47, Tel. 031 702 00 10

(1)

-Kosmetische Fusspflege

-Fugsreflexzonenmassage
www.diepraxisfuerfuesse.ch

Ihr Partner fiir
alle Versicherungs-
Thomas Ryser

fragen |
Telefon 031 79029 29 | = ‘

N
Mobile 079 75530 80 ; ¥
thomas.ryser@axa.ch ‘-@

]
-

AXA, Hauptagentur Konolfingen
Emmentalstr. 29, 3510 Konolfingen

Bilder gesucht!
Haben Sie tolle Fotos aus Biglen?

Vielleicht erscheinen sie schon bald im «biglebach»!
Senden Sie lhre Bilder an biglebach@biglen.ch

Im Kanton Bern gelten ab 1. Januar 2026 neue Vor-
schriften zur Solarpflicht fir Neubauten und Erweite-
rungen sowie fUr Parkpldtze. FUr bestehende Bauten
gilt neu eine Meldepflicht bei umfassenden Dachsa-
nierungen.

Neubauten

Neue Bauten sowie Erweiterungen von bestehenden
Bauten sind mit Anlagen zur Solarenergienutzung im
Umfang von mindestens zehn Prozent der anrechen-
baren Gebdudeflache auszustatten.

Die gut geeigneten Dachflachen (ab 1000 kWh/m?2a)
mussen maglichst vollstandig genutzt werden, das
heisst mindestens 60 Prozent der Brutto-Dachflache.
Dachflachen von weniger als 50 Quadratmetern sind
von dieser Pflicht ausgenommen.

Es steht den EigentUmer*innen frei, die Solarpflicht
teilweise oder vollstandig an der Fassade, statt auf
dem Dach zu erfillen.

Erleichterte Solarpflicht fiir «<kkleine Wohnbauten»:
Neue Wohnbauten mit einer anrechenbaren Gebdu-
deflache von bis zu 300 Quadratmetern mdssen min-
destens so viel Solarenergie nutzen, wie zur Deckung
des halben Normbedarfs notwendig ist.

Bestehende Bauten

FUr bestehende Bauten gilt lediglich eine Meldepflicht
bei umfassenden Dachsanierungen, wenn mindestens
50 Prozent der Bruttodachflache von einer Neueinde-
ckung oder Abdichtung betroffen sind.

Die Meldung umfasst den Nachweis Gber die Eignung
der Dachflachen fUr die Solarenergienutzung, sowie
die Kosten fur die Installation einer Solaranlage.

Eignung und Kosten einer Solaranlage kénnen Gber
die Plattform www.sonnendach.ch ermittelt werden.

Die Meldung erfolgt Gber die Meldung Solareignung
(Portal eBau).
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Parkplatze

Neue Parkplatze im Freien ab 80 Abstellpldtzen, die
der Allgemeinheit zur Verfigung stehen und kosten-
pflichtig sind, sowie Park-and-Ride-Anlagen im Freien
mit mehr als 50 Abstellpldtzen sind mit solaraktiver
Uberdachung auszustatten.

Bestehende Park-and-Ride-Anlagen sind bei um-
fassender Sanierung, jedoch spatestens bis am
31.12.2035 nachzurusten.

Befreiung von der Solarpflicht auf Parkplatzen:

Liegt die solare Einstrahlung der betroffenen Boden-
flache unter 1000 kWh/m?2a, sind diese von der Solar-
pflicht befreit.

Solaranlagen an Fassaden unter bestimmten Vor-
aussetzungen baubewilligungsfrei

Seit dem 1. Januar 2026 kdnnen Solaranlagen an Ge-
bdudefassaden unter bestimmten Voraussetzungen
ohne Baubewilligung realisiert werden. Statt eines
Baubewilligungsverfahrens genligt neu ein Meldever-
fahren Uber eBau. Grundlage ist die revidierte Raum-
planungsgesetzgebung des Bundes.

Das neue Merkblatt «<Baubewilligungsfreie Solaranla-
gen an Fassaden im Meldeverfahren» halt die Kriterien
fest, unter denen Solaranlagen an Fassaden baubewil-

ligungsfrei im Meldeverfahren umgesetzt werden kon-

nen. Fr Solaranlagen an Fassaden von Kulturdenk-
malern und schitzenswerten Objekten (K-Objekte)
gelten weiterhin erhohte Gestaltungsanforderungen,
sodass in diesen Fallen eine Baubewilligung erforder-
lich bleibt.

Das Merkblatt erganzt die kantonalen Richtlinien
«Baubewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung erneu-
erbaren Energien» und wurde von den zustandigen
Direktionen des Kantons erarbeitet. Es unterstutzt

bei der einheitlichen Anwendung der Vorschriften
des Bundes und schafft Klarheit fur Bauherrschaften,
Planende und Gemeinden.

Weitere Informationen finden Sie unter https.//www.
weu.be.ch/de/start/themen/energie/solarpflicht.html

Bei Fragen oder wenn Sie beabsichtigen eine Dach-

men. Damit kdnnen die Verfahren effizient und allfalli-
ge Baupolizeiverfahren vermieden werden.

Bauverwaltung Biglen

Mitteilungsblatt
Biglebach
Umfrage zur Zukunft

Das Mitteilungsblatt Biglebach erscheint aktuell 11
Mal jahrlich in gedruckter Form. Es dient den Behor-
den, der Verwaltung, den Kirchgemeinden und den
Vereinen als Kommunikationsmittel mit der Bevolke-
rung.

Das Mitteilungsblatt 16st jahrlich Nettokosten von
rund Fr. 15'000.00 aus. Im Zusammenhang mit Spar-
massnahmen und einer Aufgabenuiberprtfung durch
den Gemeinderat, méchten wir gerne wissen, ob

der Biglebach in der heutigen Form Uberhaupt noch
durch die Einwohnenden genutzt und gewinscht
wird.

Ihre Meinung ist uns wichtig! Bitte nehmen Sie sich
ein paar Minuten Zeit und beantworten Sie die Fra-
gen zu unserem Mitteilungsblatt und generell zu den
Kommunikationskandlen der Gemeinde Biglen bis
Ende Februar 2026. Die Umfrage kann elektronisch
unter untenstehendem QR-Code ausgefUllt werden
oder Sie finden sie auf Papier im Biglebach 01/2026.
Gerne kénnen Sie den Umfragebogen in Papierform
auch auf der Gemeindeverwaltung beziehen.

Herzlichen Dank fur die bereits eingereichten Ruck-

meldungen! E 'I'-IE_ E

P
w5

sanierung oder neue Bauten zu erstellen, bitten wir Sie

friihzeitig mit der Bauverwaltung Kontakt aufzuneh- Gemeinderat Biglen
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DAMEN - HERREN - KINDER

Rohrstrasse 7 - 3507 Biglen
Tel. 031 701 11 20
www.haarimglueck.ch

Hochbau | Tiefbau | Strassenbau

l FUHRER-MASCIADRI

sachen

eccimann

MEDIENGESTALTUNG. DRUCK.

Code scannen fiir Kontaktdaten
und kostenlose Termine.

Hier in Biglen fir Sie da - personlich
und kompetent. Buchen Sie jetzt
lhren Wunschtermin online:

Raiffeisenbank Worblen-Emmental
T 0318385555
raiffeisen.ch/worblen-emmental

Brockenhaus Griunspan

Fundstiucke m it Charme

Brockenhaus Griinspan - Ein Ort voller Charakter.
Mobel, Keramik, Leuchten, Werkzeug, Antiquititen ...

OFFNUNGSZEITEN
Mittwoch 09.00 - 17.00 SO
erster Samstag im Monat 09.00 - 12.00

Miihle Biglen - Miihlestiitzli 2 - 3507 Biglen
0317012030 - www.brockenhausgruenspan.ch

W8 i1
Mwww.gamelovers.chm

1-3 m3

MINIMULDEN-SERVICE

Gerber Biglen Telefon: 031 701 26 48
Natel: 079 698 47 91

Wir empfehlen uns fiir die Entsorgung von:

— Grobsperrgut bei Estrich-, Keller- und Hausraumungen
— Bauschutt bei kleineren Umbauten

baumann

eggimann @ . @
‘i-é":é,‘%
tioke "

/Cu,(gt@ FUR SIE

FUR DIE KUCHE
FUR DAS SCHONE

KUCHE

KULTUR

SCHREINEREI ZAZIWIL BIGLEN LYSSACH

— Gartenabfillen



https://www.voegeli.ch/de/?utm_term=druckerei%20vögeli&utm_campaign=GER+-+Branding&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5954322901&hsa_cam=9546794784&hsa_grp=100596186231&hsa_ad=627868786472&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-305265469830&hsa_kw=druckerei%20vögeli&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIzs2Z3_2-gwMVC5uDBx2qiQXYEAAYASAAEgIkQvD_BwE

Lleouice

Im Garten werkeln?
Immer Hausture
abschliessen!

Einbrecher suchen nach Gelegenheiten, oft ohne Vorbereitung oder
langes Beobachten. Schliessen Sie deshalb stets die Turen ab, wenn
Sie im Garten sind.

biglebach 19


 https://www.einbruch.police.be.ch/de/start.html
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Bibliothek

—
‘ schul- und
] gemeinde

MR bibliothek
w biglen
. ———

Gschichte — Chischte
in der Bibliothek

Fur Kinder von ca. 2-6 Jahren
mit oder ohne Begleitung. Wir
basteln, spielen oder musizie-

ren zur Geschichte, darum
bitte ich um Anmeldung unter

079 746 41 85.
Yvonne Liechti

jeweils mittwochs,
15.00 - 15.45 Uhr
11. Februar 2026
11. Marz 2026

Offnungszeiten Bibliothek

Dienstag 16.00 — 18.00 Uhr

Donnerstag  15.30 - 17.00 Uhr

Freitag 19.00 - 20.00 Uhr
S

Jodlerklub Biglen

ladet dich y zum
Konzert u Theater

im Saal vom
Restaurant «Rossli» Arnisage
«Ds heilig Fuurli»

Mundartsttck in 3 Akten von Emil Balmer

Auffiihrungsdaten:
Samstag, 14.Marz 2026 20.00 Uhr
SQ Kleeblatt
Mittwoch, 18.Marz 2026 20.00 Uhr
Freitag, 20.Marz 2026 20.00 Uhr
SF Ammitau
Sonntag, 22.Marz 2026 13.00 Uhr
Chinderchorli Arni
Freitag, 27.Mérz 2026 ~ 20.00 Uhr
Hobby-Orgeler
Trub
Samstag, 28.Mdrz 2026 20.00 Uhr
SQ Hiubi Chiubi

Saaloffnung ab 19.00 Uhr, Sonntag ab 12.00 Uhr |
jeweils plinktlicher Beginn!

Hauptprobe:

Mit Chinderchorli Arni

Samstag, 14. Marz 2026, 13.00 Uhr
Eintrittspreise:

Erwachsene Fr. 15.00 | Kinder am Sonntag Fr. 5.00

Platzreservation ab 02. Marz 2026 fiir alle Daten:
Kathrin Ellenberger, 3508 Arni

Montag - Freitag, 09.00 - 19.00 Uhr

Telefon 031 701 22 71

Wird Ihr Anruf zu diesen Zeiten ausnahmsweise
nicht entgegengenommen, versuchen Sie es spdter
nochmal. Vielen Dank.
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Alters- und Generationenarbeit

Herzliche Einladung

zu den Themen-Anlassen
«Sicher ist sicher»

Wenn's plotzlich Zuviel
wird

Referat von Basil Glanzmann (Berner Gesundheit) zu
Pravention und Unterstltzung in herausfordernden
Situationen (Uberlastung, Wut, Konflikte, problemati-
scher Genussmittelkonsum, Verletzungen, Ubergriffe).

Anschliessend gemditlicher Austausch bei Kaffee/Tee
und Kuchen.

Donnerstag, 26. Februar 2026
14.00 — ca. 16.00 Uhr

Bowil: Blockhaus Schachli, Alte Hauptstrasse 7
Wegweiser zu
Erganzungsleistungen
Referat von Margret Streit (Pro Senectute) zum Um-
gang mit der AHV, Erganzungsleistungen oder der
Hilflosenentschadigung im Alltag.

Anschliessend gemUtlicher Austausch bei Kaffee/Tee
und Kuchen.

Freitag, 20. Marz 2026
14.00 — ca. 16.00 Uhr

Walkringen: Sternenzentrum, Hauptstrasse 9

Transport: Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit?
Melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung lhrer
Wohnsitzgemeinde.

Wir freuen uns auf Sie!

Gemeinderatinnen der regionalen
Alters- und Generationenarbeit
Eintritt frei
Kollekte

biglebach
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Unser Angebot im Restaurant richtet sich an
Gruppenreservationen ab 12 Personen und Caterings auf
Voranmeldung.

Ob fiir eine Feier, ein geschaftliches Treffen oder einen
besonderen Anlass — wir gestalten fiir Sie ein kulinarisches
Erlebnis, das perfekt auf lhre Wiinsche abgestimmt ist.

Wir bieten Lebensraum fiir dltere und betagte Menschen,
welche in unterschiedlichen Graden auf Unterstiitzung

angewiesen sind.
Den Bewohnerinnen und Bewohnern wird eine moglichst
selbstbestimmte Gestaltung ihres Lebensalltags erméglicht.

Bdren Biglen AG - Bdenstutz 17 - 3507 Biglen - Tel.: 031 705 60 60 - E-Mail: office@baeren-biglen.ch - Web: www.baeren-biglen.ch

CHAST LADE
BIGLEN

Rebekka Mai
Hohle 1

3507 Biglen

Tel: 03170117 64

STUDER
NATIRSTEINARBEITEN

GRABMALE

ARNI
03] 702 12 04

v

Me aeM‘ Rohrstrasse 40

3507 Biglen

Telefon 03170122 66
mail@metzgerei-pfaeffli.ch
www.metzgerei-pfaeffli.ch

Andreas & Caroline Pfaffli

Personlich.
Von hier. Fiir Sie.

Nadja Liithi
Hohle 16

3507 Biglen
031 701 02 06

¢ Neubauten

LIuzZzZi

MALERHANDWERK-3507 BIGLEN

¢ Um- und Anbauten

¢ Aushubarbeiten
¢ Renovationen

® Keramische

Personliche Beratung : >ch
Plattenbelage

Individuelle Farbkonzepte

Professionelle Malerarbeiten ¢ Gartengestaltungen

Muhlestatzli 7 3507 Biglen DI AG OBERFELDSTRASSE 14 » 3507 BIGLEN
liuzzimaler@gmail.com 031 701 37 37 Mobile 079 403 74 93 « info@luediag.ch

www.|uediag.ch




Historische Dorfansichten

Postkarten von Sibyl Appenzeller
Beide Karten sind aus der Zeit zwischen 1905 und 1915

biglebach
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Gemeinsam fur Biglen

Ravioli, formen Nudeln und haben dabei garantiert
Spass. Mit ein paar einfachen Kniffen gelingt hausge-

Dieses wird bepflanzt und mit Schneckenhausern, machte Pasta auch zu Hause ganz entspannt. Natilrlich

Eiern und Moos liebevoll ausgeschmiickt. Es ent-
steht ein natirliches Arrangement mit individuellem

durfen die passenden Saucen nicht fehlen — gekocht,
gelacht und genossen wird gemeinsam.

Charakter. Der Kurs ist fir Anfdnger*innen wie auch
fir Fortgeschrittene geeignet.

Samstag, 21. Mérz 2026 Freitag, 06. Marz 2026

Zeit: 09.00 bis 11.30 Uhr Zeit: 18.30 bis ca. 22.00 Uhr
ort: Dekohandwerk (alter Kindergarten) ort: Schulkiiche Feltschen Schulhaus, Biglen
Riedstrasse 15 Schlosswil ' Kosten: 75.— Mitglieder / 80— Nicht-Mitglieder
Kosten: 38.— Mitglieder / 43.— Nicht-Mitglieder, Leitung:  Anita Mumenthaler __
plus 40.— bis 60.— fiir Materialkosten Mitbringen:  Kochschirze, Frischhaltebox fir Reste
Bitte vor Ort BAR bezahlen. Infos: Der Kurs findet nur bei ausreichender
Leitung: Ursula Ziircher Anzahl an Anmeldungen statt.
Infos: Der Kurs findet nur bei ausreichender Die Anmeldung ist verbindlich.
Anzahl an Anmeldungen statt. Anmeldung:  Bis am 20. Februar 2026:
Anmeldung:  Bis Montag, 07. Marz 2026 Marianne Sch_mutz (076 438 36 61),
kurse@gemeinsamfuerbiglen.ch kurse@gemeinsamfuerbiglen.ch,
Marianne Schmutz 076 438 36 61 Yvonne Brugger (079 670 31 99),
(Anmeldung verbindlich) kurse@frauenverein-arni.ch
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
=5 =8
Marz 2026
y Freitag 06.03.2026
Samstag 14.03.2026
zehnten Spycher Freitag 20.03.2026
. . Samstag 28.03.2026
Offnungszeiten
April 2026
Fr. 16.00 - 18.00 Uhr Freitag 10.04.2026
Samstag 18.04.2026
Sa. 09.00 - 12.00 Uhr Freitag 24.04.2026
Februar 2026 Nutze die Gelegenheit, schau vorbei, lass dich
Freitag 06.02.2026 inspirieren und profitiere von den schénen
Samstag 14.02.2026 Angeboten. Wir freuen uns auf deinen Besuch.
Freitag 20.02.2026 Bis bald!
Samstag 28.02.2026 Dein Brocki-Team
=h r&a
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Treff 65+

Seniorenessen

Dienstag,
10. Februar 2026

Kirchgemeindehaus Biglen
14.00 —16.30 Uhr

Jakob Wampfler berichtet auf erfrischend ehrliche
und herzliche Weise von seinem Leben: Wirtshaus,
Bundeshaus, Passantenheim, Brockenstube -
spannende Stationen! Musikalische Umrahmung
mit Heiri Raemy auf dem Schwyzerorgeli.

Anmeldung:

Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig — man kann einfach
vorbeikommen.

Bei Fragen oder fiir den
Fahrdienst:

Rita Scharer 07951797 69

Entdecken Sie das gesamte Winterprogramm
2025/26 auf unserer Webseite:
https.//www.gemeinsamfuerbiglen.ch/unsere-angebote/
treff-65-plus/

biglebach

Donnerstag,
26. Februar 2026
Zentrum Kreuz | Ab 11.15 Uhr

Maochten Sie neu am Seniorenessen teilnehmen? Wir
freuen uns auf lhre Anmeldung!

Besuchen Sie das Seniorenessen regelmassig, sind
aber an diesem Termin verhindert?

Dann bitten wir Sie um eine Abmeldung.

Vielen Dank fur Ihre Unterstitzung!

Auf unserer Webseite finden Sie bereits die neuen
Daten fiir 2026:
https.//www.gemeinsamfuerbiglen.ch/unsere-angebote/
seniorenessen/

An- und Abmeldung

bis spatestens 3 Tage vorher bei:

076 512 54 89
079524 19 04

Carmen Aebi

Sibyl Appenzeller

Gutscheine

fur das Seniorenessen erhalten Sie bei:
Esther Schar 0793968000
Janna Ludi 076 476 65 02

... oder direkt beim Helferinnen-Team vor Ort.
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Gemeinsam fur Biglen Verschiedenes

zehnten\spycher

Verabschiedung
Brigitte Rohner

Mit einem kleinen Apéro haben wir Brigitte Rohner
nach 35 Jahren engagierter Tatigkeit in der Brocken-
stube verabschiedet. Seit 1991 war sie zunachst als
Teammitglied tatig und Ubernahm spdter die Leitung
der Brockenstube. Mit viel Herzblut, Ausdauer und Ver-
lasslichkeit hat sie die Brocki Gber viele Jahre gepragt.
Im kalten Zehntenspycher stiessen wir gemeinsam auf
ihr langjahriges Wirken an.

FUr ihren grossen Einsatz danken wir ihr von Herzen.

Dein Brocki-Team

Durstig nach Aussicht?
Bierwanderung Arni!

Am 23. Mai 2026 erwarten dich in Arni rund sieben

gemdutliche Kilometer voller kostlicher Biere und herr-

licher Aussicht. Die erste Bierwanderung wird von

der Prostgesellschaft Arniins Leben gerufen — einer
Brigitte Rohner (links) Gbergibt die Co-Leitung der Gruppe von Freunden aus Arni, unterstiitzt von ihren
Brocki an Christina Bigler (rechts) Familien.

Der Tag verbindet das Beste aus zwei Welten: eine
entspannte Wanderung durch die wunderschone
Landschaft rund ums Dorf und gesellige Bier-Degus-
tationen an sieben Aussenstanden. Die Tour richtet
sich an alle ab 16 Jahren — egal ob allein, mit Freunden
oder Familie. Alles, was du brauchst, ist Lust auf Natur,
Gemeinschaft und gutes Bier.
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Wer die Wanderschuhe lieber im Schrank lasst, ist
trotzdem herzlich willkommen: Ab 12:00 Uhr &ffnet
die Festwirtschaft in der Mehrzweckhalle Arnisdge,
sodass niemand etwas verpasst. Fur alle Nachteulen
gibt’s ein Abendprogramm mit Barbetrieb zum ge-
mutlichen Ausklang des Tages.

Markiert euch den 23. Mai 2026 gross im Kalender! Die
Bierwanderung bietet eine besondere Gelegenheit,
unser Dorf und die Umgebung neu (oder wieder) zu
entdecken — mit Wanderschuhen an den Fussen und
Bierglas in der Hand.

Also: Schuhe schnlren, Bierhumpen bereit — wir freu-
en uns auf einen genussvollen Frihlingstag mit euch

bei der Bierwanderung Arni!

Weitere Informationen und Anmeldung unter
bierwanderung-arni.ch

Einladung zur

Hauptversammlung unserer Sektion mit
Karin Berger-Sturm, Grossratin, Grosshochstetten

Mittwoch, 18. Februar 26
ab 19.30 Uhr in Biglen

Sozialdemokratischen Partei
www.sp-biglen.ch | biglen@spbe.ch

Infos + bitte anmelden
Kurt Baumgartner 1031 701 18 58

..alle sind willkommen...

Der Verein
NSpielarvppr—~Semdighusi

ladt ein zum

Kasperlitheater

Samstag,14. Midrz 2026
Schulhaus Feltschen, Biglen
Tiuroéffnung 13.30 Uhr

1. Vorstellung14.00 Uhr:
D’ Prinzissin und ihres chliine Affli
2. Vorstellung1s.15 Uhr:
D" Zouberblueme

Eintrittspreis fiir eine Vorstellung CHF 5.00
und fir beide Vorstellungen CHF 8.00

Wir freuen uns auf Euch!
Der Vorstand und die Leiterinnen

biglebach
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Elekiro
Frommherz AG

Elektro-Service
schnell und kompetent

3507 Biglen - 031 705 55 55 - elektro-frommherz.ch

smulier

diemalerei.ch ag

/

/HOLZ \
SCHNEIDER

GmbH
<IMMER®

www.holz-schneider.ch

Wir bringen Metall und Glas in Form —
und formen die Profis von morgen.

Lehre mit Zukunft — jetzt schnuppern!
Melde dich: info@swm-metallbau.ch — wir freuen uns!

SWM

Metallbautechnik AG

@ SWM Metallbautechnik AG
@) SWM Metallbautechnik AG
swm_metallbautechnik
SWM Metallbautechnik AG

Scheuermatt 1, 3507 Biglen,
031 702 10 10, swm-metallbau.ch

purpur

Weine GmbH

WWW.purpur-weine.ch
Gwattmoos 24, CH-3507 Biglen

info@purpur-weine.ch
+41 31701 01 02

\

AESCHBACHER
OFEN PLATTEN BAU AG

LitzelflGhstrasse 4

3508 Arni BE

Tel. 031 701 00 10
info@ofen-platten-bau.ch
www.ofen-platten-bau.ch

- Sanitar-Anlagen
MM - Heizungs-Systeme
46 — Bauspenglerei
GEBAU DETECHNIK -Kima-Lésungen

..fir Mensch, Tier und Umwelt! -~ Blitzschutz-Anlagen

—Thermische Solaranlagen
lhr FaChSpeZia list fUr - service/unterhalt

- Planung/Beratung

Besuchen Sie
unsere Website!

Hauptsitz Zweigstelle

Bahnhofstrasse 15 Niesenstrasse 26

3507 Biglen 3510 Konolfingen
03170110 58 0317911158

info@aeberhardt-ag.ch
www.aeberhardt-ag.ch




